
CORONA - Kurzarbeitergeld
zusammengestellt vom LIV des Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württemberg

Im Zuge der Corona - Krise ist das Kurzarbeitergeld 
(KUG) angepasst worden.

Es kann jetzt schneller beantragt werden und die 
Kosten für den Arbeitgeber für die 
Sozialversicherung für den KUG - Teil sind 
weggefallen.

Alle Informationen und Zahlenbeispiele ohne 
Gewähr und nach Stand 17.3.2020!

1



Was ist das Kurzarbeitergeld?
Das Kurzarbeitergeld ist eine Leistung die mit den
Geldern aus der Arbeitslosenversicherung 
finanziert wird, um betriebsbedingte Kündigungen
zu verhindern.

Im Vergleich zur Schlechtwetterkündigung ist die
Kurzarbeit zwar eine deutlich schlechtere
Alternative, ist jedoch ganzjährig einsetzbar und
bietet eine brauchbare Alternative zur Kündigung.
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Grundsätzliches zur Kurzarbeit
● Größe des Betriebes spielt keine Rolle.
● Kurzarbeit „0“ ist möglich.
● KUG ist maximal für 12 Monate möglich.
● Der Anspruchszeitraum beginnt immer mit dem 1. 

des Monats indem alle Voraussetzungen für die 
Kurzarbeit vorliegen.

● Leiharbeitnehmer/ innen können ebenfalls KUG 
beziehen.

● Mitarbeiter in einem gekündigten Arbeitsverhältnis 
sind von der Kurzarbeit ausgeschlossen.
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Voraussetzungen für das 
Kurzarbeitergeld

⚫ 1) Der Arbeitsausfall im betroffenen Betrieb ist 
vorübergehend. 

⚫ D.h. das nach der Kurzarbeit wieder davon 
auszugehen ist, das die Beschäftigten wieder in 
Vollzeit arbeiten.
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Voraussetzungen für das 
Kurzarbeitergeld

⚫ 2) Der Arbeitsausfall muss unvermeidbar sein

⚫ D.h. dass Überstunden zwingend und Urlaub i.d.R. 
bei den Mitarbeitern aufgebraucht sein müssen. 

⚫ Beim Urlaub gibt es jedoch die Ausnahme, das der 
Urlaub stehen bleiben kann, wenn die 
Urlaubswünsche des Mitarbeiters entgegenstehen.  
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Voraussetzungen für das 
Kurzarbeitergeld

⚫ 3) Bei den betroffen Mitarbeitern muss ein 
erheblicher Arbeitsausfall vorliegen.

⚫ Der Arbeitsausfall ist erheblich, wenn mindestens 
10% der beschäftigten Mitarbeiter von einem 
Entgeltausfall von mindestens 10 % betroffen sind. 
Bei einer 40 Stunden Wochen müssen somit 
mindestens 4 Stunden wegfallen.
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Voraussetzungen für das KUG
⚫ 4) Die Gründe für den Arbeitsausfall müssen aus 

einem wirtschaftlichen Grund erfolgt sein, der 
wiederum auf einem unabwendbaren Ereignis 
beruht.

⚫ Wegen schlechtem Wetter oder saisonbedingten 
Gründen kann kein KUG beantragt werden. 
Klassische Gründe wären z.B. Wegfall eines 
Hauptkunden, z.Zt. Auftragsstornierungen wegen 
Coronavirus

⚫ Achtung! Diese Gründe müssen im Antrag 
detailliert vorgebracht werden – pauschal 
Auftragsmangel reicht nicht aus!
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Voraussetzungen für das 
Kurzarbeitergeld
⚫ 5) Mit den Mitarbeitern muss eine schriftliche 

Vereinbarung über die Rahmenbedingungen zur 
Kurzarbeit geschlossen werden. (z.B. im Arbeits- 
vertrag oder Vereinbarung nächste Folie)

⚫ Kurzarbeit kann nicht vom Arbeitgeber 
angeordnet werden, sondern die Mitarbeiter 
müssen mit der Kurzarbeit einverstanden sein.

⚫ Der Arbeitsausfall muss vorher schriftlich der 
Arbeitsagentur angezeigt worden sein! 

8



Muster für schriftliche Vereinbarung
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus und damit verbundener 
Auftragsstornierungen bzw. Unmöglichkeit der Ausführung muss für unser 
Unternehmen befürchtet werden, dass es Beeinträchtigungen unseres Betriebes geben wird.

Daher beabsichtigen wir, zwischen dem 01.04.2020 und dem 31.12.2020 Kurzarbeit 
einzuführen. Es kann bislang nicht abgesehen werden, welchen Umfang die Kurzarbeit 
haben wird. Es kann daher durchaus dazu kommen, dass eine Arbeit gar nicht möglich ist 
und daher die Arbeit vollständig ausfällt.

Durch Unterzeichnung dieses Schreibens erklären Sie sich mit der Durchführung und dem 
Umfang der Kurzarbeit einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ort, Datum, Unterschrift Arbeitgeber]

Ich bin einverstanden:

[Ort, Datum, Unterschrift Arbeitnehmer 1]

9



Wie funktioniert das 
Kurzarbeitergeld?

Reguläres 
monatliches 
Arbeits-
entgelt Mai 
2020 Arbeits-

entgelt bei 
Kurzarbeit 
Mai 2020

KUG

Regulär vom 
Arbeitgeber zu 
bezahlen 

Vom Arbeitgeber zu 
errechnen und 
auszuzahlen – erhält der 
Arbeitgeber auf Antrag  
von der Arbeitsagentur 
rückwirkend erstattet.

Die Sozialversicherung auf 
diesen Teil wird zu 100% von 
der Bundesagentur für Arbeit 
erstattet! (früher 100% von 
Arbeitgeber getragen)

60 % bzw. 67 % (wenn 
mind. ein Kind im 
Haushalt) vom 
Nettoentgelt für den 
Ausfallzeitraum.

- steuerfrei - 
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Vorher: Anzeige über Arbeitsausfall
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Vorher: Anzeige über Arbeitsausfall
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Wie funktioniert das Kurzarbeitergeld? 

13

Reguläres Brutto:
2600 Euro 

ergibt netto ca.:

1.995,- Euro 

Einbußen bei 50% KUG
also für AN:
ca. 315,- Euro netto

Einbußen bei 100% KUG
also für AN:
ca. 658,- Euro netto

Berechnung ohne Gewähr !



Was kostet das Kurzarbeitergeld den 
Betrieb? 
⚫ Neu ab 1.3.2020: 
⚫ Komplette Rückerstattung der 

Sozialversicherungsbeiträge durch die 
Bundesagentur für Arbeit.
(früher musste Betrieb volle Sozialversicherung auf KUG übernehmen.)

⚫ Was beim Kurzarbeitergeld zusätzlich an Belastung 
hinzukommt ist der erhebliche bürokratische 
Aufwand und das Kurzarbeitergeld muss vom 
Arbeitgeber vorgestreckt werden. 
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Wie kann Kurzarbeit im Betrieb 
eingesetzt werden?

⚫ Bei Kurzarbeit entstehen bei den Mitarbeitern 
Lohneinbußen, bei Ihnen entstehen jedoch 
-aufgrund der Sonderregelungen des Corona Virus- 
keine Mehrkosten bei der Sozialversicherung. 

⚫ Grundsätzlich darf Kurzarbeit für 12 Monate 
beantragt werden
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Wie kann Kurzarbeit im Betrieb 
eingesetzt werden?

⚫ Kurzarbeit sollte nach Möglichkeit nur eingesetzt 
werden, um kurze Zeiträume zu überbrücken (1 – 
3 Monate) wenn davon auszugehen ist, das größere 
Auftragsvolumen nach diesem Zeitraum 
reinkommen bzw. bereits vorhanden sind.

⚫ Oder wenn bestimmten Mitarbeitern nicht 
gekündigt werden soll, da diese besonders 
qualifiziert sind. 
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Wie kann Kurzarbeit im Betrieb 
eingesetzt werden?

⚫ Wenn sich jedoch ein Auftragsmangel für einen 
längeren Zeitraum anbahnt, sollten ordentliche 
Kündigungen in Erwägung gezogen werden, da 
Kurzarbeit langfristig zu teuer wird. 

⚫ Achtung: Hierbei sind die Kündigungsfristen zu 
beachten und es gibt kein KUG für gekündigte 
Mitarbeiter!

⚫ (Wichtig:  Vom 15. November – 15. März sollte - 
wenn möglich - immer die Schlechtwetterkündigung 
der Kurzarbeit vorgezogen werden. GILT NICHT 
in Zeiten von Corona!)

17



Nachher: Antrag auf Kurzarbeitergeld
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erfolgt später nach Auszahlung des 
Monats an
Mitarbeiter zur Erstattung!


